Forderung der Integration behinderter Kinder ins Regelschulsystem

Beschreibung der Problematik 

In Deutschland leben 6,9 Millionen Menschen mit einem Behinderungsgrad von 50 % und darüber. Obwohl jeder Zwölfte im Sinne der Sozialgesetzgebung "schwer behindert" ist, sind im Straßenbild und im Arbeitsumfeld nur wenig Menschen mit Behinderung zu sehen. Sehr viele leben in Heimen oder arbeiten in Werkstätten für Behinderte.

Wird bei einem Kind ein "sonderpädagogischer Förderbedarf" festgestellt, verliert es in vielen Bundesländern sein Recht auf Teilhabe an der Gesellschaft, sein Recht auf Bildung, sein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. In welche Schule es eingeschult wird, bestimmt häufig das Schulamt "nach Aktenlage" und dabei oft auch gegen den Willen der Eltern. 84 Prozent aller Kinder mit "sonderpädagogischem Förderbedarf" - ob taub, blind, lern-, geistig- oder körperbehindert, werden einer Förderschule zugewiesen, das heißt, ihnen wird eine Beschulung im Regelschulsystem verwehrt. Das Schulamt verweist gegebenenfalls darauf, die Zuweisung geschehe zum Besten des Kindes bzw. zu dessen optimaler Förderung und auch die Förderschullehrer versichern: "Wir fördern jedes Kind nach seinen Möglichkeiten". Viele Kinder fühlen sich hier jedoch nicht ihren tatsächlichen Kompetenzen entsprechend gefordert und gefördert, zumal die deutschen Förderschulen oft stark vom „Reduktionsprinzip“ ausgehen und z.B. den Schülern der Schule für Lernbehinderte oft nur vorher ausgewähltes und reduziertes Bildungsgut anbieten. Die bloße Reduzierung von Lerninhalten verwehrt jedoch Einsicht in größere Zusammenhänge und trägt dazu bei, Benachteiligungen weiter zu verfestigen.
Deutschland ist im internationalen Vergleich Europameister im Aussortieren. Im EU-Durch​schnitt lernen rund 80 Prozent der Kinder mit Behinderung an Regelschulen - Italien hat sogar die Sonderschulen abgeschafft. Wer deshalb in Deutschland die Förder-/Sonderschule besucht, hat praktisch die Chancen auf einen akademischen Abschluss verloren. So erreichen in Förderschulen lediglich 0,2 Prozent aller Schüler das Abitur und 77 Prozent schaffen nicht einmal den Hauptschulabschluss (sechs Bundesländer bieten Sonderschülern gar keinen Hauptschulabschluss)
. Auch findet der Wechsel in die Regelschule so gut wie nie statt und die meisten Sonder-/Förderschüler „landen“ in der Behindertenwerkstatt. So wird in letzter Zeit zunehmend die Schule selbst als möglicher Verursacher von Leistungsversagen in Erwägung gezogen. 
Förderschulen sind in der Regel nicht bei den Grundschule angesiedelt, liegen häufig sogar weit weg vom Wohnort der Betroffenen. Dadurch verlieren die Kinder gegebenenfalls ihre bisherigen Spielkameraden, zumal sie sich nur noch schwer zum Spielen nachmittags verabreden und treffen können etc. Auf diese Weise werden sie von ihrem bisherigen sozialen Umfeld isoliert. Viele werden durch diese Aussonderung zunehmend verunsichert, manche aggressiv, viele jedoch depressiv.

Deutschland scheint auf den ersten Blick ein sehr behindertenfreundliches Land zu sein. Im Grundgesetz wurden 1994 in Artikel 3, Absatz 3 die Rechte Behinderter verankert: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden". Ferner wurden in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Gesetzen mit wohlklingenden Namen verabschiedet: Das Behindertengleichstellungsgesetz, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das Sozialgesetzbuch IX, mit dem Versprechen zur Selbstbestimmung und Teilhabe. Und durch die auch in Deutschland ratifizierte UN-Kinderrechtskonvention (Vollversammlung der Vereinten Nationen im November 1989) wurden allgemein die Rechte von Kindern und Jugendlichen nochmals gesondert festgeschrieben.
 - Wer jedoch gegen die genannten Gesetze verstößt, hat bisher kaum mit Sanktionen zu rechnen und wer sich darauf beruft, kann dies selten mit Erfolg tun. Ursachen für die Ablehnung sind häufig Unsicherheit und Angst vor dem Fremden. - Durch die zum 01.01.2009 ratifizierte UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen wurde nun der „Reigen der Gesetze mit wohlklingendem Namen“ erweitert. Es ist zu hoffen, dass diese Konvention nicht den gleichen Weg in die Bedeutungslosigkeit nimmt, wie ihre Vorgänger?!
Aufgrund der in Deutschland weit verbreiteten Tendenz, alles Unbequeme, alles Andersartige, Fremde auszusondern, haben nur wenige Menschen Kontakt zu Menschen mit Behinderung. Insofern berührt der Anblick von Menschen mit Behinderung in Deutschland auch ein Tabu, verbunden mit der weit verbreiteten Ansicht, dass Menschen mit Behinderung die Gesellschaft belasten (wohl zumindest teilweise noch immer eine Folge des 3. Reiches). So bleiben Menschen mit Behinderung den meisten Deutschen fremd, verbunden mit Unsicherheiten, Angst und Ablehnung gegenüber diesen „andersartigen Menschen“. Auch wurde durch einige Gerichtsurteile der letzten Zeit bestätigt, dass der Anblick von Menschen mit Behinderung die Gesellschaft – zum Beispiel am Urlaubsort – belasten, weshalb ein Recht auf Schadensersatz entsteht und/oder darauf, ihre „Entfernung“ zu verlangen. Bei den Betroffenen selbst führt dies häufig ebenfalls zu Verunsicherung und oft auch zu Depressionen.

Durch die Ratifizierung der UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen (01.01.2009) verpflichtete sich Deutschland zur vollen Verwirklichung aller Menschenrechte – und so auch zur Inklusion behinderter Kinder ins Regelschulsystem. (Bereits Art. 3 der UNKinderrechtskonvention enthält die unmittelbar anzuwendende Verfahrensnorm: „Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, […] ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt der vorrangig zu berücksichtigen ist.“) Der Staat verpflichtete sich dabei unter Ausschöpfung der verfügbaren Ressourcen (wobei die Ermessensspielräume nicht beliebig ausgestaltet werden können) die Rechte der Menschen mit Behinderung schrittweise umzusetzen, um nach und nach deren volle Verwirklichung zu erreichen (Artikel 4 Absatz 2). Hiermit einzubeziehen ist auch die individuelle Autonomie und soziale Inklusion, verbunden mit dem Grundsatz der Partizipation und Transparenz. Insofern sollen die Kinder mit Behinderung – gegebenenfalls über die sie vertretenden Organisationen – bereits aktiv in die Beratungen bei der Entscheidung über den künftigen Schulbesuch einbezogen werden, das heißt, die Entscheidung über den Art der Beschulung darf nicht einseitig durch die Schulbehörden erfolgen. 

Dem Deutschen Institut für Menschenrechte wurde im Prozess der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention eine unabhängige Monitoring-Stelle übertragen (im Sinne von Artikel 33 Absatz 2 der Behindertenrechtskonvention). Weder das Deutsche Institut - noch der zu bildende internationaler Rechtsausschuss, dem künftig auf internationaler Ebene die Monitoring-Funktion übertragen werden soll - können jedoch bei Regelverstoß ein Urteil sprechen. Deshalb muss sich erst zeigen, inwieweit diese Institutionen tatsächlich Wirkung entfalten. Sie selbst und vor allem auch viele Betroffene hoffen jedoch auf die Außenwirkung. Indem die entsprechenden Gremien als Experten öffentlichkeitswirksam mit dem Finger auf die verantwortliche Regierung zeigen, könnte dies eine gewisse „Schamreaktion“ auslösen ("Mobilisation of Shame"), womit bei den Vereinten Nationen international schon gute Erfahrungen gemacht worden sei. 

Die Präambel der Ethischen Richtlinien (Berufsordnung) des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. enthält bereits im ersten Absatz, es sei Aufgabe der PsychologInnen, die Würde und Integrität des Individuums zu achten und sich für die Erhaltung und den Schutz fundamentaler menschlicher Rechte einzusetzen. Damit verpflichten die Ethischen Richtlinien des BDP dessen Mitglieder, sich auch in besonderer Weise für die Inklusion behinderter Menschen in unsere Gesellschaft einzusetzen.

Einige ergänzende Problemanzeigen:

· Auch in den Bundesländern, in denen bereits mehr Integration in den Schulen realisiert wurde, fehlt doch meist eine wirkliche Inklusion der Kinder 

· Viele Schulen sind nicht wirklich auf Kinder mit Behinderung eingestellt, sind zur Inklusion nicht bereit, zumal die Lehrer nicht entsprechend beraten, unterstützt und begleitet werden

· Die „Durchmischung“ der Klassen darf keinesfalls dem Zufall überlassen werden

· Integration darf nicht unter dem Aspekt betrachtet werden, ob bzw. dass sich darüber öffentliche Gelder sparen ließen. Grundvoraussetzungen für ein Gelinden von Integration bzw. Inklusion ist, dass die erforderlichen personellen und sächlichen Voraussetzungen geschaffen werden bzw. erhalten bleiben (Inklusion ist nicht teurer als das gegliederte System)

· Erhalten Schulen nicht die erforderlichen personellen und sächlichen Voraussetzung für eine wirkliche Inklusion, können sie dem gegebenen Auftrag nicht in der erforderlichen Weise nachkommen. Vor allem können sie so dem Recht der Kindern (und zwar auch dem der normal oder gar hochbegabten) auf eine ihnen gemäße Bildung nicht gerecht werden. Dadurch sinken die Bildungschancen und der Bildungslevel der Schulen insgesamt mit der Gefahr, dass die höher begabten Kinder – sofern die Eltern es sich leisten können – in Privatschulen abwandern – erneut ein Problem für „den Rest“.

· Die Kompetenz der Psychologen muss insgesamt stärker in den Prozess der Inklusion einbezogen werden (z.B. in der Beratung der Lehrer etc.)

· Aber auch bereits bei der Entscheidung über die Zuweisung zu einer bestimmten Schule müssen dringend Psychologen mit ihren diagnostischen Kompetenzen einbezogen werden

· Der Arbeit mit den Eltern muss mehr Bedeutung zukommen. Vor allem benötigen sie und ihre Familien psychologische Begleitung und Unterstützung auch darin, akzeptieren und verarbeiten zu können, dass Inklusion bei dem Kind nicht zur Aufhebung eines kognitiven Rückstandes führen kann.

· Es muss eine offene Auseinandersetzung dazu erfolgen, ob bzw. wo Grenzen der Inklusion sind?
· die Schule darf nicht mit Problemen belastet wird, die anderweitig zu lösen sind.

� "Die unverdünnte Hölle", Ulrike Demmer, DER SPIEGEL 2/2009 vom 05.01.2009, Seite 26





� Hierzu aus Bernd Overwien, Annedore Prengel (Hrsg.) Recht auf Bildung - Zum Besuch des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen in Deutschland - Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2007: „Die Situation von Kindern mit Auffälligkeiten und Behinderungen leidet darunter, dass gemeinhin Defizite als Abweichungen von einer unterstellten Normalität zum Ausgangspunkt einschlägiger Regelungen genommen werden, statt das jeweils eigene Persönlichkeits- und Begabungsprofil zugrunde zu legen. Die Folge sind Selektionsmechanismen, die die Kinder immer stärker in defizitorientierte Lern- und Lebensformen ausgrenzen.“





